
Weitere Informationen zur
Vorgehensänderung bei der
Sperrung von Gaszählern der enm

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir haben Sie Anfang dieser Woche darüber informiert, dass Ihnen in den Gebieten Koblenz, Lahnstein und
Westerwald ab sofort auch Betätigungssicherungen begegnen können, die wir als Alternative zur Demontage des
Gaszählers zur Sperrung nutzen.

Heute möchten wir unsere Information dazu ergänzen:
Entsprechend der Wiederinbetriebnahme nach einer Demontage muss wie gewohnt auch nach dem Einsatz einer
Betätigungssicherung, je nach Art der Wiederinbetriebnahme – ob mit Instandsetzung/ Anlagenänderung oder ohne -
eine Dichtheits- bzw. Gebrauchsfähigkeitsprüfung von Ihnen durchgeführt werden.

Wie genau sieht das zukünftige Vorgehen aus?
1.  Stellen Sie einen Antrag für die Wiederinbetriebnahme in unserem Netzportal. Vor der Antragsstellung ist

keine Prüfung der Kundenanlage notwendig.
2.  Melden Sie sich nach der Antragsstellung zur Terminvereinbarung zur Entsperrung telefonisch bei uns. So

erfahren Sie von uns, ob vor Ort eine Betätigungssicherung eingebaut oder der Zähler demontiert wurde.
3.  Wenn eine Betätigungssicherung vor Ort zur Sperrung gesetzt wurde, entsperrt ein Monteur der enm vor Ort

beim vereinbarten Termin den Gaszähler und gibt die Gaszufuhr für die Prüfung durch Sie frei. Zur Prüfung
kann der vorhandene Zähler wie gewohnt von Ihnen demontiert werden.

4.  Bei erfolgreicher Prüfung bleibt die Gaszufuhr geöffnet, unser Monteur verabschiedet sich und Sie können
die Anlage wieder in Betrieb nehmen.

Auf unserer Internetseite enm.de/anleitungen finden Sie verschiedene Anleitungen und Videos zur Registrierung
und Arbeit im Netzportals, welche Ihnen die Antragsstellung online vereinfachen.

Freundliche Grüße

Ihre enm
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Sie möchten den Newsletter zukünftig nicht mehr erhalten?
Einfach hier klicken und E-Mail absenden.

Hier finden Sie weitere Informationen zum Netzportal.
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